Rahmenbetriebsvereinbarung NOKIA GmbH

3.
Sozialverträgliche Maßnahmen

Um soziale Härten und Entlassungen zu vermeiden, sind folgende Maßnahmen durchzuführen, soweit sie in Absprache zwischen der jeweiligen Geschäftsführung und dem zuständigen Betriebsrat möglich sind:

3.1
Unternehmensweite Versetzungen/


Änderungskündigungen (einschließlich erforderlicher 


Qualifikationsmaßnahmen) vorrangig vor Beendigungskündigungen

3.2
Interne Stellenausschreibungen

3.3
Abbau von Überstunden

3.4
Verzicht auf Leiharbeitnehmer sowie ggf. Rückführung von 


Fremdleistungen

3.5
Ausschöpfung der Flexibilisierungsmöglichkeiten der Arbeit

3.6
Anwendung der Beschäftigungssicherungstarifverträge

3.7
Vorzeitiges Ausscheiden älterer Arbeitnehmer

3.8
Altersteilzeit

3.9
Nutzung von Möglichkeiten der Kurzarbeit einschließlich der 


strukturellen Kurzarbeit

3.10
Durchführung von Maßnahmen zur Qualifizierung unter Nutzung der


Förderungsmöglichkeiten des SGB III und des ESF

3.11
Vorrangige Berücksichtigung der von Arbeitslosigkeit bedrohten 


Arbeitnehmer/innen und der befristet Beschäftigten bei der Besetzung 


Von neuen bzw. frei werdenden Arbeitsplätzen

3.12
Maßnahmen zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit und Abfindungsrege-


lungen für solche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die trotz 


Anwendung der vorgenannten Maßnahmen ihren Arbeitsplatz verlieren.

3.13
Angebote zur Teilzeitarbeit und zur Elternzeit

3.14
Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf Tarifniveau (z. Z. 35)

3. 15
Einvernehmlicher Aufhebungsvertrag (vorrangig in betroffenen 


Bereichen)

Erst, wenn die Durchführung nach Maßnahmen nach Ziffer 3.1 bis 3.15 nicht möglich ist, sind Beendigungskündigungen zulässig. Dabei stellen die Ziffern 3.1 bis 3.15 keine Rangreihenfolge dar.
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